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(2) Wer durch die Tat den Tod oder eine schwere 
Körperverletzung eines Menschen verursacht, eine Viel
zahl von Menschen unmittelbar gefährdet oder einen 
besonders schweren Sachschaden verursacht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Verurtei
lung auf Bewährung bestraft.

§189 
Tätige Reue

Von Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlich
keit wegen Brandstiftung oder wegen fahrlässiger Ver
ursachung eines Brandes ist abzusehen, wenn der Täter 
aus eigenem Entschluß den Brand löscht, bevor ein 
weiterer als der durch die bloße Inbrandsetzung ver
ursachte Schaden entstanden ist.

§190
Verursachung einer Katastrophengefahr

(1) Wer vorsätzlich Talsperren, Rückhaltebecken, 
Schleusen, Wehre oder andere Einrichtungen oder An
lagen, die dem Schutz vor Naturgewalten dienen, zer
stört, beschädigt oder in sonstiger Weise für ihre 
Zwecke unbrauchbar macht und dadurch fahrlässig eine 
Gemeingefahr verursacht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Wer durch die Tat vorsätzlich eine Gemeingefahr 
öder fahrlässig außerordentlich schwerwiegende Folgen 
verursacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter zwei 
Jahren bestraft.

(3) Im Fall der vorsätzlichen Herbeiführung einer 
Gemeingefahr gemäß Absatz 2 sind Vorbereitung und 
Versuch, in allen anderen Fällen ist der Versuch 
strafbar.

§191
Beeinträchtigung der Brand- oder 

Katastrophenbekämpfung
Wer vorsätzlich

1. Warn-, Melde- oder Alarmanlagen oder andere Ein
richtungen oder Geräte, die der Brand- oder Kata
strophenbekämpfung dienen, zerstört, beschädigt, 
mißbräuchlich benutzt, entfernt, zweckwidrig mit 
ihnen umgeht oder ihre Benutzung auf andere 
Weise erschwert oder verhindert;

2. Not- oder Sicherheitszeichen oder die dafür fest
gelegten Frequenzen mißbräuchlich benutzt;

3. gesetzlichen Bestimmungen oder Weisungen zuwi
derhandelt, die der Verhütung oder Bekämpfung 
von Katastrophen dienen,

und dadurch vorsätzlich oder fahrlässig Maßnahmen zur 
Verhütung oder Bekämpfung von Bränden oder Kata
strophen beeinträchtigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 
•zwei Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft oder 
von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege 
zur Verantwortung gezogen.

A n m e r k u n g :
Handlungen, die Maßnahmen zur Verhütung oder 
Bekämpfung von Bränden oder Katastrophen gering
fügig beeinträchtigen, können als Ordnungswidrigkeit, 
verfolgt werden.

§192
Gemeingefahr

Gemeingefahr ist eine unmittelbare Gefahr für das 
Leben oder die Gesundheit von Menschen oder für be

deutende Sachwerte. Eine Gemeingefahr liegt auch vor, 
wenn die lebenswichtige Versorgung der Bevölkerung 
erheblich beeinträchtigt ist.

2. A b s c h n i t t

Straftaten gegen den Gesundheits- und Arbeitsschutz

§193
Verletzung der Bestimmungen 

des Gesundheits- und Arbeitsschutzes
(1) Wer als Verantwortlicher für die Durchsetzung 

und Durchführung des Gesundheits-. und Arbeits
schutzes vorsätzlich oder fahrlässig in seinem Verant
wortungsbereich ihm obliegende gesetzliche öder beruf
liche Pflichten verletzt und dadurch fahrlässig eine 
unmittelbare Gefahr für das Leben oder eine erheb
liche unmittelbare Gefahr für die Gesundheit verur
sacht oder zuläßt, wird mit Verurteilung auf Bewäh
rung, Geldstrafe oder mit öffentlichem,Tadel bestraft 
oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechts
pflege zur Verantwortung gezogen.

(2) Wer durch die Handlung einen erheblichen Ge
sundheitsschaden oder den Tod eines Menschen fahr
lässig verursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei 
Jahren oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(3) In schweren Fällen wird der Täter mit Freiheits
strafe von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn

1. mehrere Menschen getötet werden;
2. die fahrlässige Tötung auf einer rücksichtslosen 

Verletzung der Bestimmungen des Gesundheits
und Arbeitsschutzes beruht oder der Tater seine 
Sorgfaltspflichten im gesellschaftlichen Zusammen
leben in besonders verantwortungsloser Weise ver
letzt.

§ 194
Gefährdung der Gebrauchssicherheit

Wer als Leiter eines Produktions-, Handels-, Repa
ratur- oder Dienstleistungsbetriebes oder eines Berei
ches dieser Betriebe oder als Verantwortlicher für die 
Kontrolle und Prüfung Erzeugnisse herstellen läßt, 
abnimmt, ausliefert oder Arbeiten leistet oder ab
nimmt, ohne daß dabei die Gebrauchssicherheit solcher 
Erzeugnisse oder bearbeiteter Gegenstände gewährlei
stet wird und dadurch trotz ordnungsgemäßen Um
gangs unmittelbare Gefahren für das Leben oder die 
Gesundheit von Menschen verursacht, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung 
auf Bewährung bestraft.

§ 195
Gefährdung der Bausicherheit

(1) Wer vorsätzlich als Verantwortlicher im Bau
wesen unter Verletzung seiner Rechtspflichten gegen 
baurechtliche oder bautechnische Bestimmungen ver
stößt und dadurch fahrlässig eine Gemeingefahr ver
ursacht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Verantwortliche im Bauwesen im Sinne dieses 
Gesetzes sind Projektanten, Bauauftragnehmer sowie 
Verantwortliche für die Fertigung von Baustoffen und 
Bauelementen oder für den Abbruch eines Bauwerkes 
oder die von diesen mit der Leitung oder Beaufsichti
gung derartiger Arbeiten beauftragten Personen.


